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20/2020 Aufhebung der Allgemeinverfügung der Stadt Billerbeck zur Verhütung der 
Weiterverbreitung von SARS-CoV-2-Virus-Infektionen vom 19.03.2020 

Die Allgemeinverfügung der Stadt Billerbeck zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2-
Virus-Infektionen vom 19.03.2020 (Amtsblatt Nr. 6) wird aufgehoben. Die Aufhebung der 
Allgemeinverfügung wird am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Billerbeck wirksam. 
 
Begründung: 
Am 19.03.2020 wurde von der Stadt Billerbeck als die für die Umsetzung des 
Infektionsschutzgesetzes gem. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) örtlich und sachlich zuständige Ordnungsbehörde eine 
Allgemeinverfügung erlassen. Ziel dieser Verfügung ist die Verhütung der Weiterverbreitung von 
SARS-CoV-2-Virus-Infektionen. Die Stadt Billerbeck hat durch die genannte Allgemeinverfügung die 
Erlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 10.03.2020, 13.03.2020, 
15.03.2020 und 17.03.2020 umgesetzt. 
 
Mit Wirkung vom 31.03.2020 hat der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) aktualisiert. Mit dieser Rechtsverordnung wurden 
die Sachverhalte, die in den vorgenannten Erlassen geregelt sind, auf Landesebene geregelt. Dies 
erfolgte um eine einheitliche Rechtslage zu erreichen und damit sowohl die Akzeptanz der 
Regelungen in der Bevölkerung zu erhöhen als auch die Umsetzbarkeit im Vollzug zu erleichtern. 
Insofern trägt die Aufhebung der für die Stadt Billerbeck erlassenen Allgemeinverfügung vom 
19.03.2020 dazu bei, das in dieser Angelegenheit nun landesweit eine einheitliche Rechtsgrundlage 
zur Anwendung kommt. 
 
Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 01.04.2020 
wurden die Weisungen in den o.g. Erlassen mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Zusätzlich werden die 
zuständigen örtlichen Behörden (Ordnungsbehörden) durch den Erlass vom 01.04.2020 aufgerufen 
die Bereinigung der Erlasslage, somit die Aufhebung der vor Ort erlassenen Allgemeinverfügungen 
zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2-Virus-Infektionen, zeitnah umzusetzen. 
 
Aufgrund der geänderten Sachlage habe ich mich für die Aufhebung der Allgemeinverfügung 
entschieden. 
 
Hinweise: 
Die Aufhebung der Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 80 Abs. 2 Nr. 3 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.V.m. §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG. Eine Anfechtungsklage hat 
somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofenstraße 8, 48145 Münster, 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch 
das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBI. I S. 3803). 
 
Billerbeck, 02.04.2020 
 
gez. 
Marion Dirks 
Bürgermeisterin 
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21/2020 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt Billerbeck am 13. 
September 2020 sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl am 27. September 2020 

Gemäß § 75 b Abs. 1 und § 24 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 1993 (GV. 
NRW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 602) – 
SGV. NW. 1112 – fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die oben genannten Wahlen 
auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die von dem Wahlleiter der Stadt 
Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck, Zimmer 20 während der Öffnungszeiten:  
 
Montag – Freitag: 08:30 – 12:30 Uhr 
Dienstag:  14:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag:  14:00 – 18:00 Uhr  
 
kostenlos abgegeben werden. Weiterhin können die Formulare telefonisch unter 02543/73-40 oder 
per E-Mail unter niemann@billerbeck.de angefordert werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b und 46 d Abs. 1 bis 5 des 
Kommunalwahlgesetzes – KWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. 
NRW. S. 202), – SGV. NRW. 1112 – und der §§ 25, 26 und 31 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO 
weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 

1. Allgemeines 
 

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
(Parteien), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen 
Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/ Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine 
Reserveliste, eingereicht werden. Parteien und Wählergruppen können auch gemeinsam 
einen Bewerber/ eine Bewerberin vorschlagen. 

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag 

nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu 
gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei 
oder Wählergruppe ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung von 
Wahlberechtigten aufstellen lassen. 
 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger/ 
Unionsbürgerinnen), die in Deutschland bzw. im Wahlgebiet wohnen, sind unter den gleichen 
Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.  
 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen 
sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der 
Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer 
Bewerberin als Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere 
Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am 
Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und die Bewerber/Bewerberinnen 
sind frühestens ab dem 1. August 2019, die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke 
frühestens nach der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in 
Wahlbezirke, zu wählen.  
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
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Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über 
das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und 
Wählergruppen durch ihre Satzungen.  
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/der Bewerberinnen mit 
Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen 
Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist 
mit dem Wahlvorschlag einzureichen.  
 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von dieser bestimmte 
Teilnehmer/ Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
und der Bewerber/ Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 
Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu 
erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen und die 
Bestimmung der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt sind. 
 
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides 
statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags. 

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden 

Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung der Stadt, in der 
Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus 
dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie 
nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine 
schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte 
Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des 
Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim 
Bundeswahlleiter eingereicht haben. 
 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG 
dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem 
Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und 
Programm von Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, hat das Ministerium 
des Innern am 27. November 2019 öffentlich bekannt gemacht (MBl. NRW. S. 764). 

 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

 
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin können auch von 

Parteien und Wählergruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der 
Bewerber/die Bewerberin entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten 
Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger des 
gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Bewerber 
wählen und zur Wahl vorschlagen. 
 
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin soll nach dem Muster 
der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 

 
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 

Wahlvorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des 
Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden; 

- Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift 
(Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit des 
Bewerbers/der Bewerberin. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet 

zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen von den für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten 
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Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der 
Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 
 
Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, kann sich selbst 
vorschlagen. 

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem 

von mindestens 130 Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als 
Bewerber vorgeschlagen wird (§ 46 d Abs. 1 Satz 3 KWahlG). Die Wahlberechtigung ist 
nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der 
Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von 
Umständen, die der Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 
erbracht werden.  
 
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn 
alle beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen fallen. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 130 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind 

die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen. 
Dabei ist folgendes zu beachten: 

 
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der 

Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, 
die den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen das 
Kennwort, sowie Familienname, die Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden 
Bewerbers/Bewerberin, sowie die Kontaktdaten, die in die Datenschutzhinweise auf der 
Rückseite der Anlage 14c unter Nr. 3 aufzunehmen sind, anzugeben. Der Wahlleiter hat 
diese Angaben auf den Formblättern zu vermerken. 

- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem 
Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum 
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und zur Anschrift (Hauptwohnung) des 
Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung sollen vom 
Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden. 

- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine 
Bescheinigung der Stadt Billerbeck nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO 
beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; 
hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen 
weiteren Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines 
Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und einer Reserveliste bleibt unberührt. 
 

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, 
wenn dieser/diese in der Stadt Billerbeck wahlberechtigt ist. 

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der 
Anlage 12c zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Bewerber/die 
Bewerberin zu versichern, dass er/sie für keine andere Wahl zum Bürgermeister/zur 
Bürgermeisterin oder Landrat/Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße Abgabe der 
Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO; die 
Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO abgegeben werden. 

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des 
Bewerbers/der Bewerberin (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt (Anlage 10c zur KWahlO). 
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3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 

3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 
eingereicht wenden. Er muss enthalten: 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 

Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen 
können durch ein Kennwort gekennzeichnet werden; 

- Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift 
(Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit des 
Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 
KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet 

zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen 
Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre 
Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 

 
3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von 

mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der 
Unterzeichner/die Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist 
Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu 
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 
3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten des 

Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. 
 
Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unterzeichner/die Unterzeichnerin im 
Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den 
Bewerber/die Bewerberin ist zulässig. 

 
3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der 
Anlage 12a zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Abgabe 
der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die 
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die 
Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur 
KWahlO erteilt werden. 

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der 
Bewerber/der Bewerberinnen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen 
Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung 
der Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im 
Wahlgebiet beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 Abs. 8 bis 10 dieser Bekanntmachung). 

- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, 
eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, falls der Wahlleiter 
dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält. 

 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 

 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine 

Partei oder Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 
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4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie 
muss enthalten: 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die die 

Reserveliste einreicht;  
- Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-

Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in 
erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 
KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 
Stiftung oder Anstalt bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, 
unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte 
Bewerber/Bewerberin sein soll. 

 
4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für 

einen im Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen 
Bewerber/aufgestellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die 
Reserveliste ferner enthalten: 

 
- den Familiennamen und die Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin; 
- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der/die 

zu ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist. 
 

4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem 
von mindestens 10 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b zur 
KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gelten 
Nr. 2.3 und 2.4 entsprechend. 

 
4.5 Muss die Reserveliste außerdem von mindestens 10 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so 

sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b zur 
KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt 
Nr. 2.4 entsprechend.  

 
4.6 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der Bewerberinnen ist auf der Reserveliste nach 

dem Muster der Anlage 11b oder einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO 
abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit 
Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die 
Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist. 
 

Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der 
Stadt Billerbeck sind spätestens bis zum 16. Juli 2020, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), beim 
Wahlleiter der Stadt Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck, Zimmer 20 einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, 
damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben 
werden können. 
 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der 13 Wahlbezirke vom 14. Oktober 2019 im 
Amtsblatt Nr. 8/2019 der Stadt Billerbeck wird hingewiesen. 

 

 
Billerbeck, 2. April 2020 
 
gez. 
Hubertus Messing 
stellv. Wahlleiter 
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22/2020 Bekanntmachung der Stadt Billerbeck gemäß § 2 Absatz 1 BauGB und § 13 a Absatz 
3 BauGB der Dringlichkeitsentscheidung des Rates der Stadt Billerbeck vom 2. April 
2020 zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Tier- und 
Gartenfachmarkt Darfelder Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
ohne Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB und Bekanntmachung über die 
öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB und § 13 a Absatz 3 BauGB des 
Planentwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Tier- und 
Gartenfachmarkt Darfelder Straße“ mit Begründung 

Der Rat der Stadt Billerbeck hat per Dringlichkeitsentscheidung am 2. April 2020 die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Tier- und Gartenfachmarkt Darfelder Straße“ beschlossen. Es 
wurde beschlossen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 
13 a BauGB – Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 591) - ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt wird. 

Der Aufstellungsbeschluss sowie der Beschluss über die Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens werden hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB i. V. m. § 13 a Absatz 3 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. 

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Billerbeck in seiner Dringlichkeitsentscheidung am 2. April 2020 
den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Tier- und Gartenfachmarkt Darfelder Straße“ 
mit dem Entwurf der Begründung für die Offenlage gebilligt. Gemäß § 13 a Absatz 2 Nr. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 13 Absatz 2 Nr. 2 BauGB wird die Offenlage nach § 3 Absatz 2 BauGB für die Dauer 
eines Monats durchgeführt. 

Das ca. 0,2 ha große Plangebiet befindet sich nördlich des Stadtkerns von Billerbeck und umfasst 
zuletzt gewerblich genutzte Flächen und Betriebshallen. Es wird begrenzt durch: 
– in Teilen jeweils die südliche Grenze der Flurstücke 16 und 17, Flur 11, Gemarkung Billerbeck-Stadt, 
im Süden, 
– die Darfelder Straße (L580) bzw. die rückwärtige (östliche) Kante der zur Darfelder Straße 
orientierten Bebauung auf dem Flurstück 16 im Westen, 
– eine Parallele zur nördlichen Grenze des Flurstücks 16, Flur 11, Gemarkung Billerbeck-Stadt in 
einem Abstand von ca. 10 m bzw. 2,50 m im Norden sowie 
– die östliche Grenze des Flurstücks 16, Flur 11, Gemarkung Billerbeck-Stadt. 
Das Plangebiet umfasst damit jeweils Teilflächen der Flurstücke 16 und 17, Flur 11, Gemarkung 
Billerbeck-Stadt. 

Zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs wird auf den nachfolgend abgedruckten 
Übersichtsplan (unmaßstäblich) verwiesen. 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ermöglicht die Ansiedlung eines Tier- und 
Gartenfachmarktes. 

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Tier- und 
Gartenfachmarkt Darfelder Straße“ mit Entwurf der Begründung erfolgt in den Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung Billerbeck 
 

Montag bis Freitag vormittags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

Montag bis Mittwoch nachmittags von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Donnerstag nachmittags von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

im Foyer des Rathauses, Markt 1, 48727 Billerbeck, in der Zeit vom 

15. April 2020 bis zum 15. Mai 2020 (einschließlich). 

Am Freitag, den 1. Mai 2020 ist das Rathaus wegen des gesetzlichen Feiertages geschlossen und 
eine Einsichtnahme nicht möglich. Aufgrund der derzeitigen Zugangsbeschränkungen wegen der 
Corona-Pandemie wird der Zugang zum Rathaus erst nach Betätigen der Klingel am 
Haupteingang des Rathauses gewährt. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass die folgende umweltbezogene Information vorliegt: 

 Schalltechnischer Bericht Nr. LL15426.1/01 der ZECH Ingenieurgesellschaft mbH, Lingen, 
aus November 2019, betreffend die immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen des Liefer- 
und Kundenverkehrs eines sich im Plangebiet ansiedelnden Tier- und Gartenfachmarktes. 

Zusätzlich zu der oben genannten öffentlichen Auslegung ist während des Zeitraums der 
Offenlage auch eine Einsicht in den Planentwurf und die Begründung unter folgendem Link 
möglich: www.billerbeck.de/bauleitplanung -> Aktuelle Bebauungsplanverfahren. 

Stellungnahmen können von jedermann während der Auslegungsfrist bei der Stadt Billerbeck, 
Fachbereich Planen und Bauen, Markt 1, 48727 Billerbeck, beispielsweise schriftlich, zur Niederschrift 
oder per E-Mail (bauleitplanung@billerbeck.de) abgegeben werden. Sie werden im Rahmen der 
Auswertung aller Äußerungen überprüft und fließen dann in das weitere Bebauungsplanverfahren ein. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht rechtzeitig innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 4 a Absatz 6 BauGB 



Nummer 7/2020 Amtsblatt der Stadt Billerbeck Seite 63 

 

unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 

Billerbeck, 3. April 2020 

Die Bürgermeisterin 

gez. Marion Dirks 

 

23/2020 Bekanntmachung der Satzung vom 2. April 2020 zur Festlegung von Fristen für die 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 1 LWG NRW im Fremdwassersanierungsgebiet Innenstadt 4. BA 

Satzung vom 2. April 2020 zur Festlegung von Fristen für die Zustands- und Funktionsprüfung 
bei privaten Abwasserleitungen gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 LWG NRW im 
Fremdwassersanierungsgebiet Innenstadt 4. BA 
                                                 

Aufgrund der  
- §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils gültigen Fassung,  

- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff., zuletzt geändert durch Gesetz 
vom  11.04.2016 – BGBl. I 2016, S. 746), in der jeweils gültigen Fassung, 

- des § 46 Abs. 2 Satz 1 LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. 
NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetz vom 08.07.2016 (GV NRW 
2016, S. 559 ff.), 

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser vom 17.10.2013 (SüwVO Abw GV NRW 2013, 
S. 602 ff. – hier bezeichnet als SüwVO Abw NRW 2013) zuletzt geändert durch Art. 20 des 
Gesetzeses vom 08.07.2016 (GV NRW 2016, S. 559 ff.), in der jeweils gültigen Fassung, 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S.602), zuletzt 
geändert durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 1666), in der 
jeweils geltenden Fassung, 

 

hat der Rat der Stadt Billerbeck am 04.02.2020 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

(Regelungsgegenstand): 

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung privater Abwasserleitungen gilt die Verordnung zur 
Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO 
Abw NRW 2013). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 LWG 
NRW sowie § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 so zu errichten und zu betreiben, dass die 
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber 
gegenüber der Stadt bzw. Gemeinde.  
 

(2) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private 
Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-
Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte 
oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 
SüwV Abw NRW Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser 
dienen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser 
aufgefangen und erkannt wird. Prüfpflichtige sind nach § 8 SüwVO Abw NRW 2013 der 
Grundstückseigentümer (§ 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW 2013) bzw. der Erbbauberechtigte (§ 8 
Abs. 6 SüwVO Abw NRW 2013). 
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(3) Nach § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW ist die Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Abwasserbeseitigungspflicht berechtigt, durch Satzung Fristen für die Prüfung von Haus- und/oder 
Grundstücksanschlussleitungen festzulegen, wenn die Verordnung nach § 59 Abs. 4 LWG NRW 
(SüwVO Abw NRW 2013) keine Fristen für die erstmalige Prüfung vorsieht oder wenn 
Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen zu planen oder durchzuführen sind 
oder wenn die Gemeinde für abgegrenzte Teile ihres Gebietes die öffentliche Kanalisation im 
Rahmen der Selbstüberwachung nach § 59 Abs. 3 LWG NRW überprüft. 
 

(4) Mit dieser Satzung macht die Stadt Billerbeck von ihrer Befugnis in § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG 
NRW für die in § 2 dieser Satzung bezeichneten Grundstücke Gebrauch. 
 

(5) Nach § 46 Abs. 2 Satz 1 Satz 1 Nr. 1 Alternative 2 LWG NRW wird mit dieser Satzung eine Frist 
für die erstmalige Prüfung von bestehenden, privaten Abwasserleitungen festgelegt, weil die Stadt 
Billerbeck zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung umfangreiche Kanalsanierungs- und 
erneuerungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Abwasseranlage durchführt. Diese 
Sanierungsmaßnahmen sind im Fremdwassersanierungskonzept als Teil des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes  der Stadt Billerbeck festgelegt. Sie umfassen auch die 
Umordnung von einer Mischkanalisation in eine Trennkanalisation. 

 
 

§ 2 

(Räumlicher und persönlicher Geltungsbereich): 

(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die Grundstücke, die im folgenden 
Lageplanausschnitt im umrandeten Bereich und in den folgenden Straßen bzw. 
Straßenabschnitten liegen und/oder an die dort vorhandene öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen sind:  

Lageplanausschnitt des Einzugsgebietes des räumlichen Geltungsbereiches dieser Satzung: 
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Es handelt sich um folgende Grundstücke: 

Lilienbeck   1 
Lilienbeck   2, 2a, 2b, 2c, 2d 
Lilienbeck   3 
Lilienbeck   5 + 7 
Lilienbeck   8 
Lilienbeck   9 
Lilienbeck 11 
Lilienbeck 13 
Lilienbeck 15 
Lilienbeck 17/17a 
Ludgeristr. 8 + 10 
Mühlenstraße   1 
Mühlenstraße   5 
Mühlenstraße   6 
Mühlenstraße   7 
Mühlenstraße   8 
Mühlenstraße   9 
Mühlenstraße 10 
Mühlenstraße 10a 
Mühlenstraße 11 
Mühlenstraße 12 
Mühlenstraße 13 
Mühlenstraße 14 
Mühlenstraße 15 
Mühlenstraße 16 
Mühlenstraße 17 + 19 
Mühlenstraße 21 
Mühlenstraße 23 
Mühlenstraße 24 
Mühlenstraße 25 
Mühlenstraße 25a 
Mühlenstraße 27 
Mühlenstraße 28 + 30 
Mühlenstraße 29 
Mühlenstraße 31 
Mühlenstraße 33 
Mühlenstraße 34 
Mühlenstraße 35 
Mühlenstraße 37 
Mühlenstraße 39 
Mühlenstraße 41 
Mühlenstraße 42 
Mühlenstraße 43 
Wasserstiege   1 
 
 
2) Der Grundstückseigentümer hat die Abwasserleitungen seines Grundstücks auf  
 ihren Zustand und ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen (§ 8 Abs. 2 SüwVO Abw  
 NRW 2013 NRW). Welche Leitungsbestandteile zu prüfen sind, ergibt sich aus § 7  
 SüwVO Abw NRW 2013. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt  
 nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW an die Stelle des Grundstückseigentümers der  
 Erbbauberechtigte. 
 
3) Führen zu prüfende Abwasserleitungen auch über fremde Grundstücke, so ist  derjenige zur  
 Zustands- und Funktionsprüfung auf dem fremden Grundstück verpflichtet, dessen Abwasser  
 durchgeleitet wird. Eigentümer anderer Grundstücke, in denen diese Leitungen verlaufen,  
 haben die Prüfung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit und damit einhergehende  
 Maßnahmen zu dulden (§ 8 Abs. 5 SüwVO Abw NRW 2013).  
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§ 3 

(Durchführung und Frist für die Zustands- und Funktionsprüfung): 

(1) Die erstmalige Zustands- und Funktionsprüfung bei bestehenden privaten Abwasseranlagen im 
Geltungsbereich dieser Satzung ist spätestens bis zum 
 

30.06.2022 

         durchzuführen.  

(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 2013 durchgeführt werden. 
 

(3) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwV 
Abw NRW 2013 gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein anerkannte 
Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW 2013 keine abweichenden Regelungen trifft. 
In § 9 SüwVO Abw NRW wird für die Durchführung der Zustands- und Funktionsprüfung auf 
diese allgemein anerkannten Regeln der Technik verwiesen. 

 
(4) Die Stadt Billerbeck hatte für das nach § 2 dieser Satzung betroffene Gebiet durch 

Informationsveranstaltungen, durch das kostenfreie Angebot einer Kamerabefahrung der 
privaten Anschlußleitungen und das Angebot einer kostenfreien Sanierungsplanung sowie das 
Angebot zur gemeinsamen Ausschreibung der notwendigen Sanierungsarbeiten auf den 
Grundstücken umfangreiche Hilfestellungen für die Grundstückseigentümer zur Verfügung 
gestellt und ist ihrer Beratungspflicht umfassend nachgekommen. 

 

§ 4 

(Prüfbescheinigung) 

(1) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 ist das Ergebnis der Zustands- und 
Funktionsprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 zu 
dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwAbw NRW 2013 
genannten Anlagen beizufügen.  

 
(2) Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt bzw. Gemeinde durch den 

Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw NRW 
2013) unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen, spätestens bis zum 31.07.2022 vorzulegen, 
damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt bzw. Gemeinde erfolgen kann.  

 
(3)  Erfüllen Personen, welche die Zustands- und Funktionsprüfung durchführen, nicht die 

Anforderungen an die Sachkunde in den §§ 12, 13 SüwVO Abw NRW  
 2013 oder entspricht die Prüfbescheinigung nicht den Anforderungen in § 9 Abs. 2 SüwAbw NRW 
2013 wird die Bescheinigung über die Zustands- und Funktionsprüfung von der Stadt Billerbeck 
nicht anerkannt. 

 
(4) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit geprüft 

worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW 2013 keiner erneuten Prüfung, sofern 
Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen 
entsprochen haben.  
 

§ 5 

(Sanierungserfordernis) 

Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 
1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO 
Abw NRW 2013 kann die Stadt Billerbeck gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 
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§ 6 

(Ordnungswidrigkeit) 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer die Bescheinigung über die Zustands- und Funktionsprüfung nach § 
4 Abs. 2 nicht der Stadt Billerbeck vorlegt. 
 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 7 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 17 OWiG mit 
einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. 

 

§ 7 

(Inkrafttreten der Satzung) 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
1. Die vorstehende Satzung 
 
Satzung vom 2. April 2020 zur Festlegung von Fristen für die Zustands- und Funktionsprüfung 
bei privaten Abwasserleitungen gem. § 46 Abs. 2 Satz 1 LWG NRW im 
Fremdwassersanierungsgebiet Innenstadt 4. BA 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
2.  Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung  
 für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der zur Zeit gültigen Fassung  
 kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung  
 nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht 
durchgeführt wurde, 

 
b) die Satzungen nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden sind, 
 
c) der Bürgermeister die Ratsbeschlüsse vorher beanstandet hat oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache benannt worden ist, die den Mangel ergibt. 
 
 
Billerbeck, 2. April 2020 
 
gez. Marion Dirks 
Bürgermeisterin 

 
 

24/2020 Bekanntmachung über die als gefunden und verloren gemeldeten Gegenstände im 
Zeitraum 29.02.2020 bis 02.04.2020 

Im Zeitraum 29.02.2020 bis 02.04.2020 wurden beim Fundbüro der Stadt Billerbeck folgende 
Gegenstände als gefunden abgegeben: 
 
2 Damenräder 
2 Herrenräder 
diverse Schlüssel 
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Eigentumsansprüche können beim Fachbereich Zentrale Dienste und Ordnung im Rathaus, Markt 1, 
Zimmer 19, Tel. 02543 / 73-42, geltend gemacht werden. 
 
Gleichzeitig wurden folgende Gegenstände als Verlust gemeldet: 
 
1 Portemonnaie mit div. Inhalt 
1 Mountainbike 
1 Ehering 
diverse Einzelschlüssel 
diverse Schlüsselbunde 
 
Die Bürgermeisterin 
i.A. 
gez. Elsbecker 


